
Der Bebauungsplan nach der Öffentlichkeitsbeteiligung 
- Ein Leitfaden für Sie - 

 

 

 

 

 

Wie geht´s weiter? 

Nach der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zu den Vorentwürfen des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes sowie der Flächennutzungsplanberichtigung erstellt der Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege ein 
Protokoll der Bürgerversammlung, prüft Ihre darüber hinausgehenden schriftlichen Eingaben und daraufhin auch das städ-
tebauliche Konzept. Weiterhin erstellt er nach der im Anschluss durchzuführenden Beteiligung der Behörden und sog. Trä-
ger öffentlicher Belange einen detaillierten Bebauungsplanentwurf nach den Vorgaben der Planzeichenverordnung mit 
textlichen Festsetzungen und Begründung. Der Bebauungsplanentwurf und Entwurf der Flächennutzungsplanberichtigung 
nebst vorgenannter Unterlagen und Abwägungsvorschlägen wird nach dieser Ausarbeitung in der Bezirksvertretung und 
dem Ratsausschuss (ASUKM) beraten. Das Protokoll der Öffentlichkeitsbeteiligung mit Ihren Hinweisen zur Planung erhalten 
die Politiker und Politikerinnen als Teil der Sitzungsunterlagen zu dieser Beratung. Der ASUKM beschließt nach Vorberatung 
der Bezirksvertretung die Offenlage des Bebauungsplanes. 

 

Was bedeutet Offenlage? 

Die Offenlage oder öffentliche Auslegung der Bauleitplanentwürfe wird im Amtsblatt der Stadt Solingen bekannt 
gemacht. Darüber hinaus bietet der Stadtdienst Planung auf der Homepage www.solingen.de einen besonderen Service an: 
Unter der Rubrik >Bauen & Umwelt 3 Bauleitplanung 3 Aktuelle Beteiligungen< informieren wir über die Termine der Öf-
fentlichkeitsbeteiligungen und bieten weitere Informationen zu den Planungen an. Ein weiterer besonderer Service ist der 
sog. >Newsletter<, der auf derselben Seite als Abonnement angeboten wird, über den Sie als E-Mail über die künftigen 
Öffentlichkeitsbeteiligungen zeitnah unterrichtet werden. Während der darin angegebenen Frist 3 i.d.R. 1 Monat - können 
Sie den Bebauungsplanentwurf beim Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege im Rathaus Solingen 3 Mitte, 2. 
Obergeschoss, 42651 Solingen, Rathausplatz 1 einsehen und schriftlich Ihre Anregungen zur Planung mitteilen. Dabei kön-
nen Sie sehen, ob und wie die Bauleitplanentwürfe seit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung weiterentwickelt wurde. 

 

Wer entscheidet über die Planung? 

Nach einer erneuten Beratungsrunde in der Bezirksvertretung und im Ratsausschuss berät und entscheidet der Rat endgül-
tig, inwieweit Ihre schriftlich bei der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und bei der Offenlage vorgebrachten Stellung-
nahmen berücksichtigt werden können. Das ist die sogenannte Abwägung. Falls am Bebauungsplanentwurf große Verän-
derungen vorgenommen werden sollen, kommt es nochmals zur Offenlage. Ansonsten markiert dieser Ratsbeschluss das 
Ende der Gremienberatung innerhalb des Planverfahrens: Beim Bebauungsplan wird dieser als Satzungsbeschluss bezeich-
net. 

 

Was bedeutet Satzungsbeschluss? 

Nach der Abwägung fasst der Rat den Satzungsbeschluss, d.h. der Bebauungsplan soll in Kraft gesetzt werden. Das Bau-
leitplanverfahren ist beendet, wenn die Stadt Solingen den Satzungsbeschluss ortsüblich bekannt gemacht hat. Damit tritt 
der Bebauungsplan in Kraft.  

 

Hinweise: 

Wenn ein Bebauungsplan in Kraft getreten ist, treten in seinem Geltungsbereich alle älteren Bebauungspläne 3 sofern vor-
handen - außer Kraft. Ein Bebauungsplan kann durchaus vorsehen, dass ein Grundstück in seinem Geltungsbereich anders 
genutzt oder bebaut werden soll als bisher. Für die vorhandene genehmigte Nutzung besteht i.d.R. Bestandsschutz.  

Einladung  
zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Vorentwurf des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes O 652 und zum Vorentwurf der Flächennutzungs-

planberichtigung Nr. B26/04 
 

beide für das Gebiet zwischen Heiligenstock, Aachener Straße und Düsseldorfer Straße (>O-Quartier<) 
 
 

 

 

Geltungsbereich  
Dieser unmaßstäbliche Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte gehört zur Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 
zu den Vorentwürfen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes O 652 und der Flächennutzungsplanberichtigung Nr. B26/04. Vervielfäl-
tigt mit Genehmigung des Stadtdienstes Vermessung und Kataster Solingen DGK 5 (17.3/98). 

 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Mobilität (ASUKM) und 
die Bezirksvertretung Ohligs/ Aufderhöhe/ Merscheid laden ein zur Diskussion. 

 

Montag, 09.07.2018 ab 18:00 Uhr 
in der Festhalle Ohligs 

Talstraße16 B 
42697 Solingen 

(barrierefreier Zugang vorhanden) 
 

Versammlungsleitung: Herr Bezirksbürgermeister Marc Westkämper 
 



Allgemeine Planungsziele 

 

Das Ziel der Planung ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung des ehemaligen Olbo-Areals als Wohn-
quartier herbeizuführen. Auf dem rd. 1,6 ha großen Areal plant der Investor die Errichtung von rd. 300 
Wohneinheiten in überwiegend 4- bis 5-geschossigen Gebäuden zuzüglich eines zurückgestaffelten Geschosses. 
Insgesamt entstehen somit sechs separate Bauteile. Es sollen überwiegend Wohnungen mit 2 und 3 Zimmern 
errichtet werden, aber auch ein großer von 4- und ein untergeordneter Anteil von 1-Zimmerwohnungen. Insge-
samt soll eine Gesamtwohnfläche im mittelpreisigen Segment von rd. 23 000 m² mit einer durchschnittlichen 
Wohnungsgröße von ca. 75 m² realisiert werden, um somit ein breites Wohnungsangebot für alle Alters-/ Ziel-
gruppen bereit zu stellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen alle Wohnungen zur Miete angeboten werden.  

In dem südlichen Gebäude an der Aachener Straße unmittelbar am Ohligser Markt gelegen, ist in Erdgeschoss-
lage die Errichtung einer gewerblichen Einheit mit rd. 150 bis 200 m² in Form von Einzelhandel oder ggf. Sys-
temgastronomie geplant. Zusätzlich soll auch in der Erdgeschosslage des geplanten Neubaus an der Düsseldor-
fer Straße 71-73 eine kleinere Gewerbeeinheit von rd. 50 m² zur Ergänzung der dort vorhandenen Nutzungen 
geschaffen werden. 

Es ist eine zentrale Achse in Ost-West-Richtung geplant, die barrierearm durchgängig vom Ohligser Markt bis 
zur Straße Heiligenstock führt. Die Qualität der Freiflächen wird dadurch bestimmt, dass sie zwar prinzipiell für 
die Feuerwehr bzw. für gewisse Liefervorgänge befahrbar sind, sie aber nicht für den motorisierten Individual-
verkehr zur Verfügung stehen sollen, sondern in der Hauptsache der fußläufigen Erschließung und dem Aufent-
halt dienen. 

Der städtebauliche Entwurf bietet die Möglichkeit, interne Platzflächen mit privaten Spielbereichen zu errichten, 
die tw. für die öffentliche Nutzung vorgehalten werden sollen. Eine hohe Ausnutzung des innerstädtischen Are-
als ist gewollt und erfordern eine hohe Grundflächenzahl (mehr als 0,8) und die o.a. Höhe der Baukörper.  

Die Kompensation der erhöhten Grundflächenzahl soll i.W. durch eine Durchgrünung des Quartiers mit Sträu-
chern und Bäumen ggf. in Kübeln erreicht werden. Die Unterbringung des privaten ruhenden Verkehrs soll 
hauptsächlich unterirdisch in einer Tiefgarage mit rd. 210 Stellplätze erfolgen, wobei diese in zwei getrennte 
räumliche Bereiche aufgeteilt werden, mit jeweils eigenständiger Ein- und Ausfahrt von der Straße Heiligenstock 
und von dem Grundstück an der bisherigen Düsseldorfer Straße 71-73. Neben zusätzlicher oberirdischer Stell-
plätze können insg. somit für das gesamte bauliche Projekt rd. 240-245 Stellplätze entstehen. 

Im Rahmen der Baumaßnahme wird die erstmalige Herrichtung eines ordnungsgemäßen Gehweges im Bereich 
der Straße Heiligenstock erfolgen. Ebenfalls soll eine geordnete Markierung der Längsparkmöglichkeiten im 
Straßenraum vorgenommen werden, wodurch ein Angebot von 12 öffentlichen Parkplätzen geschaffen wird. 
Bislang bestehen hier ungeordnet Parkmöglichkeiten für rd. 18 Pkw9s. Die Herstellung der o.g. Maßnahmen 
erfolgt im Rahmen eines Straßenbauvertrages durch den Investor, die Flächen werden im Anschluss unentgelt-
lich an die Stadt übertragen. 

Eine zeitlich befristete Bauverpflichtung soll somit innerhalb eines dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu-
gehörigen Durchführungsvertrages verankert werden.  

Das Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes O 652 sowie der Flächennutzungs-
planberichtigung Nr. B 26/04 wird nach den planungsrechtlichen Bestimmungen des § 13a BauGB (im be-
schleunigten Verfahren) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, ohne Umweltbericht 
nach § 2 a und ohne der Angabe nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, durchgeführt. Für die Aufstellung der Bauleitplanung werden nach dem Baugesetzbuch insge-
samt zweimalig Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligungen durchgeführt. Eine artenschutzrechtliche Prüfung wird 
im Verfahren erfolgen.  

 

 

 

 

 

Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Vorentwürfe zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan O 652 so-
wie zur Flächennutzungsplanberichtigung Nr. B26/04 werden am Montag, 09.07.2018, ab 18.00 Uhr im 
Rahmen einer Bürgerversammlung in der Festhalle Ohligs, Talstraße16 B dargelegt und erörtert. Der Zugang 
ist barrierefrei. Die interessierte Öffentlichkeit ist hiermit eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Im 
Anschluss besteht die Möglichkeit, Einzelfragen an die städtischen Mitarbeiter/innen zu richten. 

Zusätzlich sind Terminabsprachen mit den zuständigen Sachbearbeitern, Herrn Möller (� 0212/290 3 4221,  
� b.moeller@solingen.de) bzw. Herrn Lolis (� 0212/290 3 4313, � s.lolis@solingen.de) möglich. Schriftliche 
Stellungnahmen werden bis zum 03.08.2018 an den Stadtdienst Planung, Mobilität und Denkmalpflege, Rat-
haus Solingen 3 Mitte, 42651 Solingen, Rathausplatz 1, erbeten. 

Unter Hinweis auf das Datenschutzgesetz wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Namen der Einsender von 
Anregungen neben dem Inhalt der Anregungen in den Drucksachen für die öffentlichen Sitzungen des Rates, 
der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen aufgeführt werden können, soweit dieses die Einsender nicht aus-
drücklich verweigern. 

 

Solingen, 26.06.2018 

Der Oberbürgermeister 

In Vertretung 

 
 
Hoferichter 
Stadtdirektor 


